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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

 

 

Sitzung Gemeinderat vom 14. April 2026 

 

• Die Westfassade des Werkhofes im Schächli muss saniert werden. Der Gemeinderat hat diesbe-

züglich einen Kredit von Fr. 24'000.00 beschlossen. Die Arbeiten werden voraussichtlich in den 

Sommermonaten ausgeführt. 

• Die Jahresrechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 879.66 im Gesamthaushalt 

wurde genehmigt und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Der Allgemeine 

Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 

100'164.91 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 98'236.00. Die Schlechterstel-

lung beträgt CHF 1'928.91. Details zur Jahresrechnung können den Auflageakten zur Gemein-

deversammlung ab 30.04.2026 entnommen werden. 

• Im Rahmen von kantonalen Strassenbauprojekten wurde bis in die 1980er Jahre Strassenbauli-

nien für Raumbedarf bei potenziellen Ausbauten festgesetzt. In der heutigen Zeit genügen in der 

Regel die vorgeschriebenen Bauverbotsstreifen von 5.0 Meter gemäss Strassengesetz ab Fahr-

bahnrand der Kantonsstrasse. Das Tiefbauamt prüft derzeit die Aufhebung der nicht mehr benö-

tigten Strassenbaulinien. Die Aufhebung erfolgt zu gegebener Zeit mit einem Strassenplanver-

fahren. 
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